






Hinweis: Das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern hat mit Urteil vom 09. 
November 2018 unter dem Aktenzeichen 1 K 180/15 für Recht erkannt: § 10 der Satzung  
über die Erhebung einer Steuer auf Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben 
(Übernachtungssteuer) in der Landeshauptstadt Schwerin vom 21. Oktober 2013 wird für 
unwirksam erklärt.
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